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I.

21281

Widerruf der staatlichen Anerkennung 
als Heilquelle

Verfügung der Bezirksregierung Detmold 
 – 24.07-04 – 

vom 27. November 2015

Da die seinerzeit mit Verfügung vom 2. Februar 1976 
-Az.: 26.60 – 73 – staatlich anerkannten Heilquellen zwi-
schenzeitlich stillgelegt wurden, habe ich aufgrund des 
53 Absatz  2 in Verbindung mit Absatz  1 Wasserhaus-
haltsgesetz (BGBl. I S. 2585) in der derzeit gül tigen Fas-
sung die staatliche Anerkennung als Heilquelle für

den Ravennabrunnen 1

den Marienbrunnen 1

die Solquelle I (Bethesda) und

die Solquelle II (Wünschelbrunnen)

in 33829 Borgholzhausen  mit Verfügung vom 27. No-
vember 2015 widerrufen.

– MBl. NRW. 2016 S. 290

2134

Aufgaben des Instituts der Feuerwehr NRW
als technische Einrichtung zur Verbesserung 

des Feuerschutzes und der Hilfeleistung 
gemäß § 3 Absatz 2 FSHG

Runderlass des Ministeriums für Inneres 
und Kommunales – 74 – 18.09.01 – 

vom 31. März 2016

Der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kom-
munales vom 27. November 2013 (MBl. NRW. S.  591) 
wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift werden die Wörter „§ 3 Absatz 2 
FSHG“ durch die Wörter „§ 5 Absatz 3 des Gesetzes 
über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Ka-
tastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 886)“ ersetzt.

2.   In Nummer 1 werden die Wörter „§ 3 Abs. 2 FSHG“ 
durch die Wörter „§ 5 Absatz 3 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 886)“ ersetzt.

dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2016 in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 290

2151

Förderrichtlinie
Mitwirkung privater Hilfsorganisationen

im Katastrophenschutz
Runderlass des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales – 74 – 52.03.02 –
vom 13. April 2016

Der Runderlass des Innenministeriums vom 21. Dezem-
ber 2007 (MBl. NRW. 2008  S.  12), der zuletzt durch 
Runderlass vom 26. Juli 2012 (MBl. NRW. S. 582) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In Nummer  1.1 werden die Wörter „§  18 Abs.  1 des 
Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung 

(FSHG) in Verbindung mit § 40 Abs. 7 FSHG“ durch 
die Wörter „§  18 Absatz  1 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 886) in Verbindung mit § 51 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz“ ersetzt.

2.   In Nummer 2.1 wird die Angabe „§ 40 Abs. 7 FSHG“ 
durch die Wörter „§  51 Absatz  2 des Gesetzes über 
den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz“ ersetzt.

3.   In Nummer  3 wird die Angabe „§  18 FSHG“ durch 
die Wörter „§ 18 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz“ er-
setzt.

4.   In Nummer  4 wird die Angabe „§  18 Abs.  1 Satz  2 
FSHG“ durch die Wörter „§ 18 Absatz 1 Satz 2 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz“ und die Angabe „§  18 
FSHG“ durch die Wörter „§ 18 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastro-
phenschutz“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 290

2180

Bekanntmachung
über die Unanfechtbarkeit 

des Verbots der Vereinigung 
„Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt e.V.“ 

hier: Gläubigeraufruf
Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und 

Kommunales vom 29. April 2016

Das Verbot des Bayerischen Staatsministeriums des In-
nern, für Bau und Verkehr vom 17. September 2013 ge-
gen die Vereinigung „Kultur- und Bildungszentrum 
 Ingolstadt e.V.“ wurde am 22. Oktober 2013 im Bundes-
anzeiger (BAnz AT 22.10.2013 B12) bekannt gemacht.

Das Verbot ist mit Urteil des BayVGH vom 27. Januar 
2016 (Az. 4 A 13.2447) bestätigt worden; das Verbot hat 
am 9. März 2016 Bestandskraft erlangt. Der verfügende 
Teil wird nach §  7 Abs.  1 des Vereinsgesetzes nachfol-
gend nochmals bekannt gegeben.

V e r f ü g u n g :

1.  Der Verein „Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt 
e.V.“ ist eine Ersatzorganisation der verbotenen Ver-
einigung „Islamisches Zentrum Ingolstadt e.V.“, einer 
verbotenen Teilorganisation der mit Verfügung vom 
08.12.2001 durch das Bundesministerium des Innern 
verbotenen Vereinigung „Kalifatsstaat“ („Hilafet 
Devleti“) und deshalb kraft Gesetzes verboten.

2.  Der Verein „Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt 
e.V.“ (Merkez Moschee) wird aufgelöst.

3.  Es ist verboten, Kennzeichen des „Kultur- und Bil-
dungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) für 
die Dauer der Vollziehbarkeit des Verbots öffentlich, 
in einer Versammlung oder in Schriften, Ton- und 
Bildträgern, Abbildungen oder Darstellungen, die 
verbreitet werden können oder zur Verbreitung be-
stimmt sind, zu verwenden. Dies gilt insbesondere 
auch für eine Verbreitung im Internet. Gleiches gilt 
für Kennzeichen, die denen des „Kultur- und Bil-
dungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) 
zum Verwechseln ähnlich sehen.

4.  Das Vereinsvermögen des „Kultur- und Bildungszen-
trum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) wird be-
schlagnahmt und zugunsten des Freistaats Bayern 
eingezogen.
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NRW. S.  709) geändert worden ist, wird die Angabe 
„53,33“ durch die Angabe „56,96“ ersetzt. 

Dieser Runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2016 
in Kraft. 

– MBl. NRW. 2016 S. 291

910

Einführung Allgemeiner Rundschreiben, 
Technische Vorschriften, Richtlinien und 

-zeichnungen, Merkblätter und Erlasse für den 
Straßen- und Brückenbau

Runderlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr 

– III.1-Now-16-00/174 –
vom 13. April 2016

1
Sofern keine gesonderte Regelung des Ministeriums für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des 
Landes Nordrhein-Westfalen (MBWSV) getroffen wird, 
gelten alle Allgemeine Rundschreiben Straßenbau des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (ARS) einschließlich der darin aufgeführten 
Technischen Vorschriften, Richtlinien und -zeichnungen, 
Merkblätter und Erlasse unmittelbar 30 Kalendertage 
nach deren Veröffentlichung im Verkehrsblatt für Stra-
ßen im Zuständigkeitsbereich des Landes Nordrhein – 
Westfalen als eingeführt.

2
Gegebenenfalls ergänzende Regelungen des MBWSV 
werden mit gesondertem Landeserlass eingeführt und 
auf der Internetseite des MBWSV veröffentlicht.

3
Dieser Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2016 in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2016 S. 291

II.

Die Landeswahlbeauftragte für die
Durchführung der Sozialversicherungswahlen
im Lande Nordrhein-Westfalen

Bekanntmachung Nr. 3
über die Durchführung der allgemeinen Wahlen

in der Sozialversicherung im Jahr 2017
vom 22. April 2016

A.
(Wahlausschreibung vom 1. April 2016)

Aufgrund des § 14 Abs. 1 der Wahlordnung für die Sozi-
alversicherung hat die Bundeswahlbeauftragte für die 
Sozialversicherungswahlen in ihrer Bekanntmachung 
Nr. 6 vom 2. März 2016 darauf hingewiesen, dass am

Mittwoch, dem 31. Mai 2017

die Vertreterversammlungen bei den Trägern der gesetz-
lichen Rentenversicherung, gesetzlichen Unfallversiche-
rung und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau sowie die Verwaltungsräte bei 
den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung neu 
gewählt werden. Wahlberechtigt ist jeder, der am 1. Ja-
nuar 2017 die Voraussetzungen für das Wahlrecht gemäß 
§  50 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IV) er-
füllt.

5.  Forderungen Dritter gegen den „Kultur- und Bil-
dungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) 
werden beschlagnahmt und zugunsten des Freistaats 
Bayern eingezogen, soweit sie aus Beziehungen ent-
standen sind, die sich nach Art, Umfang oder Zweck 
als eine vorsätzliche Förderung der verfassungswidri-
gen Bestrebungen des „Kultur- und Bildungszentrum 
Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) darstellen, oder 
soweit sie begründet wurden, um Vermögenswerte 
des „Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt e.V.“ 
(Merkez Moschee) dem behördlichen Zugriff zu ent-
ziehen oder den Wert des Vereinsvermögens des 
„Kultur- und Bildungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Mer-
kez Moschee) zu mindern. Hat ein Gläubiger solche 
Forderungen durch Abtretung erworben, werden 
diese eingezogen, soweit der Gläubiger ihre Eigen-
schaft als Kollaborations- oder Umgehungsforderun-
gen im Zeitpunkt ihres Erwerbs kannte.

6.  Sachen Dritter werden beschlagnahmt und zugunsten 
des Freistaats Bayern eingezogen, soweit der Berech-
tigte durch Überlassung der Sachen an das „Kultur- 
und Bildungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Mo-
schee) dessen verfassungswidrige Bestrebungen 
gefördert hat oder die Sachen zur Förderung dieser 
Bestrebungen bestimmt sind.

7.  Die Kosten des Verfahrens hat das „Kultur- und Bil-
dungszentrum Ingolstadt e.V.“ (Merkez Moschee) zu 
tragen. Für diesen Bescheid wird eine Gebühr von 
1.500 € festgesetzt.

8.  Die in dieser Verfügung getroffenen Anordnungen 
sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

Gläubigeraufruf

Die Gläubiger des verbotenen Vereins werden gemäß 
§ 15 Abs. 1 Nummern 1 - 3 der Verordnung zur Durch-
führung des Gesetzes zur Regelung des öffentlichen Ver-
einsrechts (VereinsGDV) aufgefordert,

–  ihre Forderungen bis zum 30. Juni 2016 schriftlich un-
ter Angabe des Betrages und des Grundes beim Baye-
rischen Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr anzumelden,

–  ein im Falle der Insolvenz beanspruchtes Vorrecht an-
zugeben, soweit dieses Voraussetzung für eine vorzei-
tige Befriedigung nach § 16 Abs. 1 der Verordnung zur 
Durchführung des Gesetzes zur Regelung des öffent-
lichen Vereinsrechts ist,

–  nach Möglichkeit urkundliche Beweisstücke oder Ab-
schriften hiervon beizufügen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Forderungen, die bis 
zum 30.  Juni 2016 nicht angemeldet werden, nach § 13 
Abs.  1 Satz 3 des Vereinsgesetzes, § 15 Abs.  2 Vereins-
GDV erlöschen.

– MBl. NRW. 2016 S. 290

791

Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen zur Unterstützung von 

Tätigkeiten der Biologischen Stationen NRW
für Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspfl ege (Förderrichtlinien Biologische 
Stationen NRW – FöBS)

Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 
– III-1-618.01.00.01 –

vom 1. März 2016

In Nummer 6.4.1 des Runderlasses des Ministeriums für 
Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz vom 1. Januar 2005 (MBl. NRW. S. 564), der 
zuletzt durch Runderlass vom 30. September 2015 (MBl. 
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B.

(Muster für die Mitteilungen 
der Versicherungsträger nach § 14 Abs. 3 der 

Wahlordnung für die Sozialversicherung)

Aufgrund des § 2 Abs. 3 der Wahlordnung für die Sozi-
alversicherungswahlen (SVWO) hat die Bundeswahlbe-
auftragte in ihrer Bekanntmachung Nr.  5 vom 2. März 
2016 die nachstehend aufgeführten Muster für die Mit-
teilungen der Versicherungsträger nach §  14 Abs.  3 
SVWO veröffentlicht.

Anlage 1:  Mitteilung über Einzelheiten der Wahl zum 
Verwaltungsrat bei den gesetzlichen Kran-
kenkassen.

Anlage 2:  Mitteilung über Einzelheiten der Wahl zur 
Vertreterversammlung bei den Trägern der 
gesetzlichen Rentenversicherung.

Anlage 3:   Mitteilung über Einzelheiten der Wahl zur 
Vertreterversammlung bei den Trägern der 
gesetzlichen Unfallversicherung.

Diese Muster befi nden sich in der Anlage dieser Be-
kanntmachung und als Word-Dokumente auf der Inter-
netseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
(www.bmas.de) beziehungsweise auf der Internetseite 
der Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversiche-
rungswahlen (www.sozialversicherungswahlen.de).

Aufgrund der Veröffentlichung der Wahlausschreibung 
der Bundeswahlbeauftragten für die Sozialversiche-
rungswahlen im Bundesanzeiger vom 1. April 2016 wer-
den die Wahlausschüsse voraussichtlich eine Reihe von 
Anfragen erhalten. Es ist empfehlenswert, zur Beant-
wortung dieser Anfragen, die um die konkreten Verhält-
nisse ergänzten und geänderten Muster in der Anlage zu 
verwenden. Die notwendigen Ergänzungen und Ände-
rungen der Muster nehmen die Wahlausschüsse vor. Im 
Übrigen sind die Wahlausschüsse für diese Mitteilungen 
selbst verantwortlich.

Die Versicherungsträger unterliegen der allgemeinen 
Pfl icht zur Aufklärung, Beratung und Auskunftsertei-
lung gemäß §§ 13 bis 15 des Ersten Buches Sozialgesetz-
buch (SGB I). Dennoch kann niemand vor der offiziellen 
Bekanntmachung der Wahlausschreibung eine Mittei-
lung nach §  14 Absatz  3 SVWO über Einzelheiten der 
Wahl beim betreffenden Versicherungsträger verlangen.

Um Sehbehinderten die Teilnahme an der Sozialversi-
cherungswahl 2017 zu erleichtern, sind die Versiche-
rungsträger verpfl ichtet, auf Antrag Wahlschablonen zur 
Verfügung zu stellen. Zu gegebener Zeit ergeht hierzu 
eine gesonderte Bekanntmachung der Bundeswahlbeauf-
tragten für die Sozialversicherungswahlen.

§ 26 Absatz 2 SVWO sieht vor, dass die Abschriften der 
Vorschlagslisten spätestens ab dem 10. April 2017 aus-
liegen müssen. Versicherungsträger, die sich daran hal-
ten, handeln rechtmäßig. Allerdings wäre es im Interesse 
der Wählerinnen und Wähler zu begrüßen, wenn die 
Versicherungsträger die Vorschlagslisten so früh wie 
möglich auslegen würden. Bei der Information der Versi-
cherten spielen in der heutigen Zeit die Medien der Ver-
sicherungsträger und hier vor allem die jeweilige Inter-
netseite eine entscheidende Rolle.

Die Landeswahlbeauftragte
für die Durchführung der Sozialversicherungswahlen

im Lande Nordrhein-Westfalen

Isabelle  S t e i n h a u s e r

Hiermit fordere ich zum Einreichen von Vorschlagslisten 
auf. Die Vorschlagslisten müssen bei den Wahlausschüs-
sen der betreffenden Versicherungsträger

bis Donnerstag, den 17. November 2016, 18.00 Uhr,

eingereicht sein.

Vorschlagslisten können einreichen:

1.  für die Gruppe der Versicherten

 a)   Gewerkschaften sowie andere selbständige Ar-
beitnehmervereinigungen mit sozial- oder berufs-
politischer Zwecksetzung (sonstige Arbeitnehmer-
vereinigungen) sowie deren Verbände,

 b)   Landesfeuerwehrverbände bei den Trägern der 
gesetzlichen Unfallversicherung, bei denen die 
Angehörigen der freiwilligen Feuerwehren versi-
chert sind,

 c)  Versicherte (freie Listen),

2.  für die Gruppe der Arbeitgeber

 a)   Vereinigungen von Arbeitgebern sowie deren Ver-
bände,

 b)  Arbeitgeber (freie Listen),

3.   für die Gruppe der Selbstständigen ohne fremde Ar-
beitskräfte, die es nur in der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau gibt

 a)   berufsständische Vereinigungen der Landwirt-
schaft sowie deren Verbände,

 b)   Selbstständige ohne fremde Arbeitskräfte (freie 
Listen).

Die Verbände der vorschlagsberechtigten Organisatio-
nen besitzen nur dann das Recht, Vorschlagslisten einzu-
reichen, wenn alle oder mindestens drei ihrer vor-
schlagsberechtigten Mitgliedsorganisationen darauf 
verzichten, beim Wahlausschuss des betreffenden Versi-
cherungsträgers eine Vorschlagsliste einzureichen.

Arbeitnehmervereinigungen besitzen das Recht zum 
Einreichen einer Vorschlagsliste, wenn sie entweder die 
Feststellung ihrer Vorschlagsberechtigung nach §  48b 
oder § 48c SGB IV vorweisen können oder wenn sie ge-
mäß §  48 Absatz  4 SGB IV vom Unterschriftenquorum 
befreit sind.

Vorschlagslisten der Vereinigungen und Verbände von 
Arbeitnehmern, Selbstständigen ohne fremde Arbeits-
kräfte und Arbeitgebern, bei denen keine ununterbro-
chene Vertretung nach §  48 Absatz  4 SGB IV vorliegt, 
sowie freie Listen müssen Unterstützerunterschriften 
vorweisen. Die notwendige Mindestanzahl der Unter-
schriften variiert und bestimmt sich nach der Größe der 
Versicherungsträger (§ 48 Absatz 2 und 5 SGB IV).

Personen, die am Tag der Wahlausschreibung (1. April 
2016) die Voraussetzungen des Wahlrechts nach §  50 
SGB IV oder der Wählbarkeit nach § 51 Absatz 1 Satz 2 
SGB IV erfüllen (§ 48 Absatz 3 SGB IV), sind zur Unter-
zeichnung einer Unterstützerliste berechtigt.

Wird ein Versicherungsträger nach dem Tag der Wahl-
ausschreibung errichtet oder schließen sich mehrere Ver-
sicherungsträger nach dem 1. April 2016 zu einem neuen 
Versicherungsträger zusammen, tritt an die Stelle des 
hier genannten Tags der Wahlausschreibung der Tag der 
Errichtung beziehungsweise der Vereinigung.

Der Wahlausschuss jedes Versicherungsträgers teilt auf 
Anfrage das Nähere über die bei ihm stattfi ndende Wahl 
mit. Das sind insbesondere

–  die weiteren Voraussetzungen des Vorschlagsrechts,

–  die Voraussetzungen der Wählbarkeit, 

–  die bei der Einreichung der Vorschlagslisten zu beach-
tenden Vorschriften,

–  die Stellen, bei denen Vordrucke für die Vorschlagslis-
ten erhältlich sind.

Weitere Informationen fi nden sich auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (www.
bmas.de) beziehungsweise der Bundeswahlbeauftragen 
für die Sozialversicherungswahlen (www.sozialversiche-
rungswahlen.de).
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III.

Deutschlandradio 

Veröffentlichung der Hörfunkprogramme 
der Landesrundfunkanstalten der ARD 

und des Deutschlandradios
vom 4. Januar 2016

Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrund-
funkanstalten und das Deutschlandradio veröffentlichen 
gemäß § 11c Abs. 4 des Staatsvertrags für Rundfunk und 
Telemedien vom 31. August 1991 in der Fassung des 
Achtzehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunk-
rechtlicher Staatsverträge, in Kraft seit 1. Januar 2016, 
in den amtlichen Verkündungsblättern der Länder eine 
Aufl istung der von allen Anstalten insgesamt veranstal-
teten Hörfunkprogramme im Jahr 2016. Die  Aufl istung 
folgt nachstehend.

Köln, den 18. April 2016

Deutschlandradio
– Körperschaft des öffentlichen Rechts –

Dr. Markus  H ö p p e n e r

Justiziar
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Hörfunkwellen der ARD und ihre Ausstrahlungsart Stand 4.1.2016

BR Bayern 1 x x x x
5 Bayern 2 x x x x
5 Bayern 3 x x x x

BR-KLASSIK  x x x4) x
B5 aktuell x x x x
PULS - x x x
Bayern plus - x x x
B5 plus - x x x
BR Verkehr - x - -
BR Heimat - x x x

HR hr1 x x x x
6 hr2-kultur x x x x

hr3 x x x x
YOU FM x x x x
hr4 x x x x
hr-iNFO x x x x

MDR MDR 1 RADIO SACHSEN x x x x
7 MDR SACHSEN-ANHALT x x x x
1 MDR THÜRINGEN x x x x

MDR INFO x x x x
MDR FIGARO x x x x
MDR JUMP x x x x
MDR SPUTNIK 6) x x x x
MDR KLASSIK - x x x

nachrichtlich 13 Webchannel - - - (x) 
NDR NDR 90,3 x x x x
8 NDR 1 Niedersachsen x x x x
3 NDR 1 Radio MV x x x x

NDR 1 Welle Nord x x x x
NDR 2 x x x x
NDR Kultur x x x x
NDR Info x x x x
N-JOY x x x x
NDR Info Spezial 5) - x x x
NDR Traffic 5) - x - -
NDR Blue 5) - x x x

RB Bremen Eins x x x x
4 Nordwestradio x x x x
1 Bremen Vier x x x x

Funkhaus Europa 3) (x) (x) - (x) 
Bremen Next 5) - x - x
KiRaKa 3) - (x) - -

RBB Antenne Brandenburg x x x x
6 Fritz x x x x

Inforadio x x x x
radioeins x x x x
kulturradio x x x x
radioBerlin 88,8 x x x x
Funkhaus Europa 3) (x) (x) (x) (x) 

SR SR 1 Europawelle x x x x
4 SR 2 KulturRadio x x x x
2 SR 3 Saarlandwelle x x x x

UnserDing x x - x
antenne saar - x - x
KiRaKa 3) 5) - (x) - -

SWR SWR1 Baden-Württemberg x x x x
8 SWR1 Rheinland-Pfalz x x x x

SWR2 x x x x
SWR3 x x x x
DASDING x1) x x x
SWR4 Baden-Württemberg x x x x
SWR4 Rheinland-Pfalz x x x x
SWRinfo x2) x x x

WDR 1LIVE x x x x
6 1LIVE diGGi - x x x
3 WDR 2 x x x x

WDR 3 x x x x
WDR 4 x x x x
WDR 5 x x x x
KiRaKa - x x x
Funkhaus Europa x x x x
VERA - x - X

Deutschlandradio Deutschlandradio Kultur x x x x
2 DRadio Wissen x x x
1 Deutschlandfunk x x x x

Summe 64 (LRA) + 3 (DRadio) + 5 5) 55 (inkl. DRadio) 15 + 1 (DRadio)

1)  nur vereinzelte UKW-Frequenzen
2)  Singulare UKW Frequenz in Stuttgart
3)  siehe WDR  
4)  DVB-S/C auch als BR-Klassik Surround
5)  gem. Landesrecht/§11c(2)S2 RStV zusätzl. beauftragt
6)  über UKW nur in Sachsen-Anhalt

livestreamLRA Welle UKW DAB Satellit

– MBl. NRW. 2016 S. 318
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